
Gemeinde Ostseebad Binz 
 

Protokollauszug 
Konstituierende Sitzung der Gemeindevertretung vom 11.07.2024 

 
 

TOP 23.1.  Beschlussvorlage über das gemeindliche Einvernehmen Antrag auf Vorbescheid: „An-
bau von 4 Aufzugschächten mit Treppenhausauswechslung, Anbau von Balkonen nach Abriss und Auf-
stockung eines Penthouses an ein Wohngebäude – Dünenstraße 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55“ 
hier: Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
7/8 „Neubinz“ der Gemeinde Ostseebad Binz (Baufeld und Geschossigkeit) sowie Antrag auf Eintra-
gung einer Baulast 
ungeändert beschlossen 
BV/24/108 
 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt in ihrer Sitzung am 11.07.2024 im Rahmen des An-
trages auf Vorbescheid: „Anbau von 4 Aufzugschächten mit Treppenhausauswechslung, 
Anbau von Balkonen nach Abriss und Aufstockung eines Penthouses an ein Wohnge-
bäude – Dünenstraße 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55“ über das gemeindliche Einvernehmen 
zum Bauvorhaben sowie 
 
1. zum Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des  
    Bebauungsplanes Nr. 7/8 „Neubinz“; hier: Überschreitung der Baugrenze, sowie 
 
2. zum Antrag auf Befreiung nach § 31 Abs. 2 BauGB von den Festsetzungen des 
    Bebauungsplanes Nr. 7/8 „Neubinz“; hier: Überschreitung der zulässigen   
    Vollgeschosse, sowie 
 
3. zum Antrag auf Eintragung einer Abstandsflächenbaulast zugunsten der 
    Aufzugköpfe auf dem gemeindlichen Flurstück 601/4, Gemarkung Binz, Flur 2 
 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja-Stimmen: 16 
Nein-Stimmen: 0 
Enthaltungen: 0 
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